
 



 

Die GRÜNE JUGEND Niedersachsen gliedert sich in Kreisverbände, die in der Regel  

das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt umfassen. Sie müssen  

in jedem Fall vollständig im Gebiet des Bundeslandes Niedersachsen liegen. Für  

Gebiete, in denen kein eigener Kreisverband besteht, legt der Landesverband  

durch Beschluss der Mitglieder- oder Delegiertenversammlung einen Kreisverband  

fest, dem die Mitglieder angehören. Die Landesmitgliederversammlung kann mit  

absoluter Mehrheit gebietliche Neuordnungen beschließen und entscheidet über  

Gebietsstreitigkeiten. Jeder Gebietsverband der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen ist  

einem Gebietsverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zugeordnet, jedoch politisch  

selbständig. Gebietsverbände der Grünen Jugend können die Grüne Jugend in  

mehreren Gebietsverbänden von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vertreten, wenn dem  

entsprechenden Gebietsverband kein Gebietsverband der Grünen Jugend auf gleicher  

Ebene zugeordnet ist.

Die Kreisverbände der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen haben Programm- und  

Satzungsautonomie.

Kreisverbände müssen eine Satzung und einen Vorstand haben. Die Satzung darf  

der Landessatzung nicht widersprechen.
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